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Architektenverträge – Ein Vertrag ist unbedingt vor Planungsbeginn abzuschliessen. Er schützt 
die Bauherrschaft vor unliebsamen und unnötigen Überraschungen.

Von Anfang an klar regeln 

für eine regelmässige Baukontrolle 
notwendig? Sprechen Sie persönlich 
mit ehemaligen Bauherren über de-
ren Erfahrungen im Umgang mit 
dem Architekturbüro, welches  Sie 
in Ihre Auswahl einbezogen haben.

 
Hohe Anforderungen an den 
Architekten

Ein Architekt muss ein kreativer 
Gestalter sein, ein gut organisierter 
Bauleiter, der auch mit Gummistie-
feln in der Baugrube steht und dazu 
bei allen seinen Handlungen die Ko-
sten fest im Griff hat. Die Komplexi-
tät der Bauvorhaben nimmt laufend 
zu. Neue Materialien, energetische 
Anforderungen an die Gebäudehül-
len, unterschiedliche technische 
Einrichtungen von der kontrollierten 
Lüftung bis zur Multimediaverkabe-
lung erhöhen die Anforderungen an 
einen Architekten laufend. Anforde-
rungen, denen oftmals nur grössere 
Architektenbüros oder gut vernetzte 
Kleinbetriebe nachkommen kön-
nen.

Pflichtenheft als Basis
Die Bauherrschaft muss in einem 

ersten Schritt überlegen, was über-
haupt gebaut werden soll. Diese In-
formationen werden vorteilhaft in 
einem Pflichtenheft zusammenge-
fasst. Zu einem frühen Zeitpunkt 
muss sich so die Bauherrschaft mit 
dem Projektziel, ihrem neuen Eigen-
heim, auseinandersetzen. Angaben 

Nicht selten erfolgt der Ab-
schluss eines Architektenver-
trages erst nach der Baueinga-

be. Zu diesem Zeitpunkt hat der 
Architekt aber bereits etwa einen Drit-

tel seiner gesamten Leistung erbracht. 
Mögliche Differenzen zwischen den 
unterschiedlichen Honorarvorstel-
lungen sowie den nicht klar verein-
barten Projektzielen können daraus 
entstehen. Ein Vertrag ist daher unbe-
dingt vor Planungsbeginn abzu-
schliessen.

Auswahl eines Architekten
Lassen Sie sich auf jeden Fall ge-

nügend Zeit mit der Auswahl Ihres 
Architekten. Nur ein Architekt, der 
zu Ihnen passt, Sie versteht und auf 
Ihre Wünsche eingeht, kann die Vor-
stellungen von Ihrem Traumhaus 
umsetzen. Vergleichen Sie mehrere 
Architekten, bevor Sie sich für einen 
entscheiden. Holen Sie in jedem Fall 
Referenzen über Ihre möglichen 
Baupartner ein. Hat der Architekt 
vergleichbare Referenzobjekte ge-
baut? Hat er Erfahrung mit nachhal-
tigem und energieeffizientem Bau-
en? Werden die veranschlagten Bau-
kosten eingehalten? Befindet sich 
sein Büro in der Nähe des Bau-
platzes, oder sind längere Anfahrten 
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für die Architekten aber weit. Zum 
Beispiel gelten Abrechnungen von 
Unternehmern als akzeptiert, wenn 
sie vom Architekten genehmigt wer-
den. Ein Mitspracherecht sollten 
sich die Bauherren aber in jedem 
Fall vorbehalten. Es empfiehlt sich 
daher, die Vertragsentwürfe von 
einem Bauberater prüfen zu lassen, 
der sich mit den SIA-Normen aus-
kennt.

Ausstieg auch schriftlich regeln
Nicht immer verläuft die Zusam-

menarbeit zwischen Bauherr und 
Architekt erfolgreich. Ein mögliches 
Ausstiegsszenario sollte daher eben-
falls vertraglich geregelt werden. 
Wie werden die Leistungen des Ar-
chitekten bei einer Kündigung ent-
schädigt? Wie werden der in der 
Ordnung SIA-Norm 102 in einem 
solchen Fall vorgesehener Schaden-
ersatz und der entgangene Gewinn 
vergütet? Kann der Bauherr die bis 
zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten 
Projektunterlagen für die Weiterar-
beit mit einem anderen Architekten 
verwenden, oder wird eine Entschä-
digung für das geistige Eigentum des 
Architekten notwendig? Klare Ver-
tragsunterlagen bilden das Funda-
ment für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem Architekten.

Weitere Informationen rund ums 
Renovieren und Bauen finden Sie un-
ter www.hbq.ch.

zu den Raumbedürfnissen, der Kon-
struktionsart des Gebäudes, dem 
Materialkonzept sowie dem maxi-
malen Kostenrahmen bilden so die 
Leitplanken für das Bauprojekt. Je 
detaillierter diese Informationen 
sind, desto gezielter kann der Archi-
tekt die Vorstellung der Bauherren 
von Anfang an umsetzen. 

Die Architektenverträge sind an 
keine Form gebunden. Somit kann 
ein mündlicher Vertrag durchaus 
Gültigkeit haben, ebenso kann ein 
Vertrag zustande kommen, wenn 
der Architekt durch sein Handeln 
seine Arbeit aufnimmt. Bei den SIA-
Normen handelt es sich um die Richt-
linie eines privaten Vereins. Eine Ver-
wendung der Vertragsvorlage SIA-
1002 für Architekturleistung und den 
Bezug auf die Ordnung SIA-102 für 
Leistungen und Honorare der Archi-
tekten ist in jedem Fall ratsam, wird 
darin doch die Zusammenarbeit mit 
dem Architekten klarer geregelt als im 
Obligationenrecht. Beim Abschluss 
von Verträgen muss die Rechtsgrund-
lage der SIA-Normen ausdrücklich 
erwähnt werden, damit diese Gültig-
keit haben.

Was gilt es noch zu beachten?
Doch auch wer einen Vertrag 

nach SIA-Norm aushandelt, ist vor 
Stolpersteinen nicht gefeit. Die SIA-
Norm geht in einzelnen Punkten mit 
den Befugnissen und Kompetenzen 

Jeder Neubau, jede Renovation, jeder 
Umbau ist mit hohen Kosten verbun-
den. Die Realisierung eines Neubaus 
oder eines Umbaus ist für die meisten 
Personen ein einmaliges Erlebnis, bei 
welchem ein wesentlicher Teil des 
persönlichen Vermögens eingesetzt 
wird.

Leider kann festgestellt werden, dass 
gerade der folgenschwere Entscheid 
oft viel weniger sorgfältig vorbereitet 
wird als der Entscheid zum Kauf eines 
neuen Autos, bei welchem es be-
kanntlich um viel weniger Geld geht.

Jedes Bauvorhaben ist mit Risiken 
verbunden. Im Praxis-Ratgeber zum 
Hausbau von Hans Stoller geht es 
darum, diese Risiken aufzuzeigen und 
auf Massnahmen hinzuweisen, mit 
welchen diese Risiken reduziert wer-
den können. Mit einem sorgfältigen 
und systematischen Vorgehen können 

sowohl die Bauherrschaft wie die 
weiteren, von der Bauherrschaft be-
auftragten Personen dafür sorgen, 
dass mit einem Bauvorhaben nicht 
ein Alptraum entsteht, sondern ein 
Traum verwirklicht werden kann. 

Es geht im Rahmen dieses Buches 
nicht darum, Bauwillige abzuschre-
cken, sondern ihnen die Richtung 
zu zeigen, damit sie die nötigen 
Massnahmen einleiten können, 
um solche Risiken zu umgehen, 
respektive zu kontrollieren.

Praxis Ratgeber zum Hausbau 
Autor: Hans Stoller 
Neu-Auflage 2007
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Praxis-Ratgeber zum Hausbau

NEU-auflage

U.H. Anlässlich der Sanierung 
unserers Mehrfamilienhauses  
mussten wir Zähler für eine ver-
brauchsabhängige Heizkostenab-
rechnung einbauen lassen. Wes-
halb braucht es diese VHKA über-
haupt?

Die Kosten für Heizung und 
Warmwasser werden heute in 
Neubauwohnungen und sanierten 
Altbauten erfasst und abgerech-
net. Hintergrund der Einführung 
der VHKA 1989 war es, die Be-
wohnerinnen und Bewohner für 
einen bewussteren Umgang mit 
der Heizenergie zu sensibilisieren. 
Zunächst sollte bei allen Mehrfa-
milienhäusern die VHKA-Pflicht 
eingeführt werden. 
Vor allem bei Besitzern von Alt-
bauten stiess die VHKA-Pflicht 
aber auf erheblichen Widerstand, 
da die Kosten zur Nachrüstung 
zwecks Wärmeerfassung sowie 
zur jährlichen Erstellung der Ab-
rechnung als zu hoch erachtet 
wurden. 
Mit der Revision des Energiege-
setztes Ende der 90er Jahre sind 
bestehende Gebäude, welche nicht 
umfassend modernisiert werden, 
von der Pflicht entbunden. Aktu-
ell sind die Regelungen von Kan-
ton zu Kanton unterschiedlich. Im 
Zusammenhang mit der neuen 
Musterverordnung der Kantone 
(MuKEn) – siehe dazu auch die 
letzte Ausgabe des Hauseigentü-
mers – könnte die allgemeine 
Pflicht zur VHKA allerdings wie-
der eingeführt werden.

Mit der VHKA wird mindestens 
die Hälfte der Nebenkosten indi-
viduell abgerechnet, der Rest sind 
Fixkosten nach verschiedenen 
Verteilschlüsseln. Diese Fixkosten 
erhöhen sich durch die Aufwen-
dungen für die Zähler und die 
komplizierte Abrechnung. Die 
individuelle Wärmeerfassung 
verursacht Investitionskosten und 
laufende Kosten für Unterhalt 
und Bewirtschaftung. 
Zum Erstellen der Abrechnung 
bestehen mathematisch an-
spruchsvolle Abrechungsmodelle, 
welche einen Lageausgleich der 
verschiedenen Wärmebezüger 
(Wohnungen) berücksichtigen. Zu 
Kosteneinsparungen führt die 
VHKA selbst nicht. Sparen kann 
nur, wer bereit ist, weniger Wär-
me zu konsumieren (tiefere 
Raumtemperaturen, weniger 
Warmwasserverbrauch). Dafür 
braucht es keine teuren Abrech-
nungssysteme. 

Der HEV Schweiz hat sich des-
halb stets gegen die Nachrüst-
pflicht in Altbauten gewehrt; 
sinnvoller sind Investiotionen 
für energetische Sanierungs-
massnahmen.

Weshalb die 
VHKA?
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